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Beschluss
BVerfG, Art. 3 GG, Art. 6 Abs. 4 GG; § 1
Abs. 6 Nr. 3 b BErzGG 2006, § 1 Abs. 7
Nr. 3 BEEG
Arbeitsmarktintegration als Voraus-
setzung für den Bezug von Erziehungs-
geld ausländischer Staatsangehöriger
diskriminiert Mütter

Leitsätze des Gerichts
1. Der Ausschluss ausländischer Staatsangehöriger,

denen der Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitä-
ren oder politischen Gründen erlaubt ist und die keines
der in § 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und
§ 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG genannten Merk-
male der Arbeitsmarktintegration erfüllen, vom Bun-
deserziehungsgeld und vom Bundeselterngeld verstößt
gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG.

2. Eine Regelung, die weder an das Geschlecht an-
knüpft noch Merkmale verwendet, die von vornherein
nur Frauen oder nur Männer treffen können, die aber
Frauen aufgrund rechtlicher oder tatsächlicher Um-
stände der Mutterschaft gegenüber Männern benachtei-
ligt, unterliegt nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG strengen
Rechtfertigungsanforderungen.
Beschluss des BVerfG vom 10.07.2012, 1 BvL 2/10
— 1 BvL 3/10 — 1 BvL 4/10 — 1 BvL 3/11 -

Aus den Gründen:
Die Vorlagen betreffen die Frage, ob es mit dem

Grundgesetz vereinbar ist, dass bestimmte ausländi-
sche Staatsangehörige, denen der Aufenthalt aus völ-



STREIT 4 / 2012 163

kerrechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den erlaubt ist, nur dann zum Bezug von Erziehungs-
oder Elterngeld berechtigt sind, wenn sie im Bezugs-
zeitraum eines der in den vorgelegten Regelungen ge-
nannten Merkmale der Arbeitsmarktintegration
erfüllen. [...]

Die vorgelegten, nahezu identischen Vorschriften
sind Teil der in § 1 beider Gesetze getroffenen Rege-
lung über die Anspruchsberechtigung. § 1 Abs. 6
BErzGG 2006 lautete:

(6) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer
ist nur anspruchsberechtigt, wenn er [...]

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berech-
tigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde
[...]

c) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen
eines Krieges in seinem Heimatland oder nach den
§§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes
erteilt oder

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Auf-
enthaltserlaubnis besitzt und [...]

b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist,
laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch So-
zialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch
nimmt. [...]

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entschei-
dung vom 06.07.2004 eine ebenfalls nach dem Auf-
enthaltstitel differenzierende Vorläuferregelung im
Bundeserziehungsgeldgesetz von 1993 für mit Art. 3
Abs. 1 GG unvereinbar erklärt, weil die Unterschei-
dung der Anspruchsberechtigung nach der formalen
Art des Aufenthaltstitels nicht gerechtfertigt sei
(BVerfGE 111, 176 [185 ff.]). Nach dem Bundeser-
ziehungsgeldgesetz von 1993 waren alle Ausländer
mit sogenannter Aufenthaltsbefugnis nach dem da-
mals geltenden Ausländergesetz (Gesetz über die Ein-
reise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundes-
gebiet vom 09.07.1990, BGBl I S. 1354, 1356) vom
Anspruch ausgeschlossen, ohne dass eine Rückaus-
nahme bestand, wie sie sich nun in § 1 Abs. 6 Nr. 3
BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 3 BEEG findet.
Die Aufenthaltsbefugnis nach dem Ausländergesetz
wurde im Wesentlichen aus denselben Gründen er-
teilt wie die in § 1 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe c BErzGG
2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe c BEEG in Be-
zug genommenen Aufenthaltserlaubnisse aus huma-
nitären Gründen nach dem 5. Abschnitt des heute
geltenden Aufenthaltsgesetzes. [...]

Den Vorlagen 1 BvL 2 bis 4/10 liegen Verfahren
zugrunde, in denen Ansprüche auf Erziehungsgeld
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz von 2006 gel-
tend gemacht werden. Im Ausgangsverfahren zur
Vorlage 1 BvL 3/11 begehrt die Klägerin Elterngeld
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Alle Klägerinnen und Kläger verfügten über Aufent-
haltstitel, die in § 1 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe c BErzGG
2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe c BEEG ge-
nannt sind, waren zur Erwerbstätigkeit berechtigt
und hielten sich seit über drei Jahren rechtmäßig, ge-
stattet oder geduldet in Deutschland auf, waren je-
doch während des in Streit stehenden Zeitraums we-
der erwerbstätig noch bezogen sie Arbeitslosengeld I
oder nahmen sie Elternzeit in Anspruch. [...]

§ 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und §
1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG verstoßen gegen
Art. 3 Abs. 1 GG (I.) und gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 1
GG (II.). [...]

I
Die in § 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006
und § 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG vorgenom-
mene Unterscheidung benachteiligt die betroffenen
ausländischen Eltern in verfassungswidriger Weise
(Art. 3 Abs. 1 GG). [...]



164 STREIT 4 / 2012

Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben
sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzie-
rungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den
Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Willkürver-
bot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Ver-
hältnismäßigkeitserfordernissen reichen können.
[...]Die vorgelegten Regelungen führen zu einer un-
gleichen Begünstigung. [...] Diese Ungleichbehand-
lung ist nicht gerechtfertigt. [...] Erziehungs- und El-
terngeld ausschließlich den Eltern zu gewähren, die
voraussichtlich dauerhaft in Deutschland bleiben,
verfolgt indes einen legitimen Zweck, soweit der Ge-
setzgeber mit diesen Leistungen eine nachhaltige Be-
völkerungsentwicklung in Deutschland fördern will,
weil dieses Ziel bei Gewährung an Personen, die das
Bundesgebiet bald wieder verlassen, verfehlt würde.
[...]

Die vom Gesetzgeber gewählten Differenzie-
rungskriterien bestimmen den Kreis der Leistungsbe-
rechtigten aber jedenfalls nicht in geeigneter Weise,
weil sich die Aufenthaltsdauer der Betroffenen nicht
mittels der verwendeten Kriterien vorhersagen lässt.
Die beschäftigungsbezogenen Voraussetzungen nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und § 1
Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG bilden weder für sich
genommen noch zusammen mit dem Umstand, dass
alle Betroffenen ihr Aufenthaltsrecht aus einer huma-
nitären Aufenthaltserlaubnis ableiten (§ 1 Abs. 6 Nr.
2 Buchstabe c BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 2
Buchstabe c BEEG), eine hinreichende Grundlage
für eine Prognose über die Dauer des Aufenthalts in
Deutschland und eignen sich damit nicht als Abgren-
zungskriterien für den Bezug der hier in Rede stehen-
den Leistungen. [...] Gegen einen Schluss vom Vor-
liegen eines Aufenthaltstitels im Sinne des § 1 Abs. 6
Nr. 2 Buchstabe c BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 2
Buchstabe c BEEG auf die fehlende Bleibeperspekti-
ve sprechen vor allem die gesetzlichen Verlängerungs-
und Verfestigungsmöglichkeiten dieser
Aufenthaltserlaubnisse. [...]

Die vorgelegten Regelungen verlangen, dass die
Betroffenen während des Bezugs von Erziehungs-
oder Elterngeld erwerbstätig sind (erste Alternative)
oder in einem gewissen Zeitraum vor der Geburt er-
werbstätig waren und dem Arbeitsmarkt im Bezugs-
zeitraum tatsächlich zur Verfügung stehen (zweite
Alternative) oder im Bezugszeitraum in einem Ar-
beitsverhältnis stehen, das sie wegen der Inanspruch-
nahme von Elternzeit ruhen lassen (dritte Alternati-
ve). Alle drei Alternativen nehmen einen vergleichs-
weise kurzen Zeitraum - im Wesentlichen den Be-
zugszeitraum - in den Blick und lassen eine
Arbeitsmarktintegration in anderen Zeiträumen
außer Betracht.

Nicht erfasst werden mit den Voraussetzungen
des § 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und

§ 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG unter Umstän-
den viele Jahre geringfügiger Beschäftigung oder
selbständiger Tätigkeit. [...] Gerade Frauen in befris-
teten geringfügigen Arbeitsverhältnissen stehen,
wenn sie schwanger werden, häufig vor der Situation,
dass ihre Stelle während der Schwangerschaft aus-
läuft und nicht verlängert wird. Über die frühere und
spätere Arbeitsmarktintegration gibt die bloße
Nichterfüllung der in § 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b
BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b
BEEG genannten Kriterien darum kaum Aufschluss.
[...]

Die in § 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG
2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG statu-
ierten Kriterien lassen auch deshalb keine hinrei-
chend sichere Aussage über die längerfristige Arbeits-
marktintegration der Betroffenen zu, weil sie auf ei-
nen Zeitraum abstellen, in dem sowohl der Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit (erste Alternative) als
auch der für einen Anspruch auf Leistungen nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch erforderlichen
tatsächlichen Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt
(zweite Alternative) wie auch der Eingehung und
dem elternzeitbedingten Ruhenlassen eines Arbeits-
verhältnisses (dritte Alternative) spezifische, aus der
Elternschaft resultierende Hindernisse entgegenste-
hen, ohne dass daraus plausibel Schlussfolgerungen
für die längerfristige Arbeitsmarktintegration und
die damit verbundene Sicherung des
Lebensunterhalts gezogen werden könnten. [...]

Ausschussbericht und Plenarprotokoll zeigen,
dass man von teils unklaren, teils unzutreffenden
Vorstellungen darüber ausging, welche Leistungsvor-
aussetzungen die vorgelegten Regelungen statuieren.
[...]

II
§ 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und § 1
Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG verstoßen gegen das
Verbot der Benachteiligung wegen des Geschlechts
(Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG).

1. Die vorgelegten Regelungen benachteiligen
Frauen im Vergleich zu Männern, weil sie den An-
spruch auf Erziehungs- oder Elterngeld bei der durch
§ 1 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe c BErzGG 2006 und § 1
Abs. 7 Nr. 2 Buchstabe c BEEG erfassten Personen-
gruppe von Voraussetzungen abhängig machen, die
Frauen schwerer erfüllen können als Männer.

Die vorgelegten Regelungen benachteiligen Frau-
en, weil diese nach der Geburt eines Kindes aufgrund
mutterschutzrechtlicher Vorschriften - anders als
Männer - nicht erwerbstätig werden dürfen und in-
soweit im Gegensatz zu Männern aus rechtlichen
Gründen die Voraussetzungen von § 1 Abs. 6 Nr. 3
Buchstabe b BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 3
Buchstabe b BEEG (erste und zweite Alternative) ob-
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jektiv nicht erfüllen können. Während der Mutter-
schutzfrist ist die Fortsetzung oder die Aufnahme ei-
ner gemäß § 1 MuSchG in den Anwendungsbereich
des Gesetzes fallenden Beschäftigung ausgeschlossen
(§ 6 Abs. 1 MuSchG). Unabhängig davon, ob eine
Mutter in den ersten Wochen nach der Geburt rein
physisch einer Beschäftigung nachgehen kann, hat
sie rechtlich gar nicht die Möglichkeit, erwerbstätig
zu sein oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu ste-
hen und damit Erziehungs- oder Elterngeld nach der
ersten oder zweiten Alternative von § 1 Abs. 6 Nr. 3
Buchstabe b BErzGG 2006 und § 1 Abs. 7 Nr. 3
Buchstabe b BEEG zu erhalten. Dies wird nur zum
Teil durch die Gewährung von Mutterschaftsgeld
nach § 13 MuSchG kompensiert, weil nicht alle Be-
troffenen Mutterschaftsgeld erhalten und weil das
Mutterschaftsgeld der Höhe nach nicht notwendig
dem entgangenen Erziehungs- oder Elterngeld
entspricht.

§ 1 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe b BErzGG 2006 und
§ 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchstabe b BEEG bewirken über
die achtwöchige Mutterschutzfrist hinaus dadurch
eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern,
dass stillenden Müttern die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit praktisch nur unter erschwerten Umständen
möglich ist. Grundsätzlich müssen sich Mütter nicht
entgegenhalten lassen, sie stillten ihr Kind freiwillig
und hätten, wenn sie auf das Stillen verzichteten,
(nach der Mutterschutzfrist) die gleichen Möglich-
keiten, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen wie
Männer. Dem steht Art. 6 Abs. 4 GG entgegen, der
gerade auch stillenden Müttern während der durch
die Mutterschaft bedingten Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit einen besonderen Anspruch auf
Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft gewährt.

Diese Ungleichbehandlung ist an Art. 3 Abs. 3
Satz 1 GG zu messen. Die zur Prüfung vorgelegten
Regelungen sind zwar geschlechtsneutral formuliert.
Sie knüpfen weder ausdrücklich an das Geschlecht an
noch beziehen sie sich unmittelbar auf ein Merkmal,
das nur Frauen oder nur Männer treffen kann. Viel-
mehr ist die Leistungsgewährung in der ersten und
zweiten Alternative unter die Bedingung der tatsäch-
lichen Ausübung einer Erwerbstätigkeit beziehungs-
weise der tatsächlichen Verfügbarkeit für den Ar-
beitsmarkt gestellt. Die daraus resultierende Benach-
teiligung von Frauen hinsichtlich der Anspruchsbe-
rechtigung nach Bundeserziehungsgeldgesetz und
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist jedoch
aufs Engste mit den rechtlichen und biologischen
Umständen der Mutterschaft verbunden und
kommt darum einer unmittelbaren Benachteilung
wegen des Geschlechts besonders nahe. Ob auch in
anders gelagerten Fällen eine geschlechtsneutral for-
mulierte Regelung, die im Ergebnis überwiegend
Angehörige eines Geschlechts trifft, an Art. 3 Abs. 3

Satz 1 GG zu messen ist (vgl. BVerfGE 97, 35 [43];
104, 373 [393]; 121, 241 [254 f.]) oder ob dann Art.
3 Abs. 2 GG zur Anwendung kommt (vgl. BVerfGE
113, 1 [15]; 126, 29 [53]), bedarf hier keiner
Entscheidung.

Eine Benachteiligung wegen des Geschlechts ist
nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG nur zulässig, soweit sie
zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach nur
bei Männern oder nur bei Frauen auftreten können,
zwingend erforderlich ist (vgl. BVerfGE 85, 191
[207]; 92, 91 [109]; 114, 357 [367]). Eine Regelung,
die weder an das Geschlecht anknüpft noch Merk-
male verwendet, die von vornherein nur Frauen oder
nur Männer treffen können, die aber, wie hier, Frau-
en aufgrund rechtlicher und biologischer Umstände
der Mutterschaft gegenüber Männern benachteiligt,
unterliegt nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ebenfalls
strengen Rechtfertigungsanforderungen. Ausnahms-
weise mag sie vor Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG auch durch
sonstige Sachgründe zu rechtfertigen sein, die jedoch
von erheblichem Gewicht sein müssten.

Die Benachteiligung von Frauen lässt sich hier
schon deshalb nicht rechtfertigen, weil sich mit der
durch die vorgelegten Regelungen vorgenommenen
Differenzierung die gesetzgeberische Absicht, die
Fälle voraussichtlich langer Aufenthaltsdauer zu er-
fassen, mangels Prognoseeignung der dafür verwen-
deten Merkmale nicht erreichen lässt. [...]

Anmerkung der Redaktion:
Diese Entscheidung steht über den hier abge-

druckten Aspekt der Geschlechterdiskriminierung
auch im Zusammenhang weiterer Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts aus den letzten Jahren
zu steuerfinanzierten Sozialleistungen für ausländi-
sche Staatsangehörige, in denen es jeweils einen
Gleichheitsverstoß feststellte. Sowohl in der Rege-
lung zur Gewährung von Kindergeld 1994/95
(BVerfGE 111, 160) als auch zum Bundesziehungs-
geld 1993 (BverfG 111, 176), die an den Aufent-
haltsstatus anknüpften, sah es eine nicht gerechtfer-
tigte Ungleichbehandlung. Der aufenthaltsrechtli-
che Status wurde nicht als geeignete Voraussetzung
für eine Differenzierung nach der Aufenthaltsdauer
angesehen. Auch in der Regelung des BayErzGG, die
einen solchen Anspruch auf Staatsangehörige eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines
anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum begrenzte, sah das
BVerfG in seiner Entscheidung vom 07.02.2012
(Az.: 1 BvL 14/07) eine Verletzung des allgemeinen
Gleichheitssatzes.


